
Einladung zur
Einwohnergemeindeversammlung
Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.00 Uhr
In der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstrasse, Therwil
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Traktanden

1 	 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025

2 	 Rechnung 2025 (Bilanz / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung)   

3 	� Berichterstattung der Geschäftsprüfungskommission

4 	� Reglement über die Mehrwertabgabe / Beschlussfassung 

5 	� Informationen zu aktuellen Themen 

6 	� Diverses

Der Gemeinderat

Therwil, im Mai 2026

Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025 und weitere 
Unterlagen zu den Traktanden können ab Donnerstag, 28. Mai 2026, auf unserer Webseite 
www.therwil.ch (Rubrik «Politik und Abstimmungen / Gemeindeversammlungen») einge­
sehen oder bei der Gemeindeverwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten 
bezogen werden.
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		  Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung  
vom 10. Dezember 2025

Auf eine Verlesung des Protokolls an der Gemeindeversammlung wird verzichtet.

Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025 und weitere 
Unterlagen den Traktanden können ab Donnerstag, 28. Mai 2026, auf unserer Webseite 
www.therwil.ch (Rubrik «Politik und Abstimmungen / Gemeindeversammlungen») eingesehen 
oder bei der Gemeindeverwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.

		  Rechnung 2025 (Bilanz / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung)

Die Rechnung 2025 liegt vor und weist bei einem Aufwand von 56’006’467.94 und einem 
Ertrag von CHF 53’847’844.99 einen Aufwandüberschuss von CHF 2’158’622.95 aus 
(Budget: Aufwandüberschuss von CHF 2’212’850). Im Jahresergebnis sind planmässige 
Abschreibungen in Höhe von CHF 2’380’763 und ausserplanmässige Abschreibung in der 
Höhe von CHF 1’700’757.91 enthalten.

Erfolgsrechnung  
Die Abweichung von rund CHF 54’000 vom realisierten zum budgetierten Aufwand­
überschuss können durch einige grössere, nicht budgetierten Abweichungen wie folgt 
erklärt werden:

 	� Im Jahr 2025 rechnen wir aufgrund unserer Erfahrungszahlen und der Konjunkturprog­
nosen mit insgesamt CHF 4.65 Mio. weniger Steuereinnahmen. Bei den Steuern aus den 
Vorjahren erwarten wir CHF 2.79 Mio. Mehreinnahmen. 

 	� Das GGA-Netz wurde per 1. Januar 2025 an die InterGGA verkauft. Nach Verrechnung des 
Verkaufspreises mit den ausserordentlichen Abschreibungen des bestehenden Netzes, 
ergab sich ein Gewinn über CHF 360’077.00. Der Verkauf der Namenaktien an die InterGGA 
erbrachte zusätzlich einen Buchgewinn über CHF 77’199.00.

 	� Die Kosten für Kranken- und Pflegeheime steigen weiterhin stark an und belasten unsere 
Rechnung im Vergleich zum Budget mit Mehrkosten über CHF 862’000. Die steigenden 
Gesundheitskosten stellen auch in Zukunft eine grosse Herausforderung dar.

 	� Die Entschädigung des Kantons im Asylwesen wurde aufgrund der Zahlen im Jahr 2023 
budgetiert. Effektiv sind diese Erträge mit CHF + 1.3 Mio. deutlich höher als budgetiert. 

Die Gemeindeordnung der Gemeinde Therwil ordnet dem Gemeinderat eine Finanzkompe­
tenz zu, die ihm die Tätigung von ungebundenen Ausgaben ausserhalb des Budgets bis zu 
einer festgelegten Höhe von maximal 2 % der Gesamtausgaben gemäss Budget gestattet. 
Gemäss Verordnung zur Finanzkompetenz tritt der Gemeinderat davon 0,5 % an die 
Geschäftsleitung ab. Der Gemeinderat hat im Jahr 2025 einen Betrag von CHF 206’780.15 
und die Geschäftsleitung einen Betrag von CHF 111’540.55 beansprucht.
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Detaillierte Angaben zu einzelnen Konten, weitere markante Abweichungen zum Budget sowie 
andere spezifische Bemerkungen sind den ausführlichen Erläuterungen zu entnehmen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde (ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzierungen) 
weist eine positive Selbstfinanzierung in Höhe von CHF 476’697 aus. Aufgrund der tiefen 
Investitionsausgaben bleibt die Fremdfinanzierung unverändert bei CHF 18 Mio.

Spezialfinanzierungen
Als Spezialfinanzierungen gelten die Finanzierungen von besonders bezeichneten öffent­
lichen Anlagen, die nicht durch die allgemeinen Steuern, sondern hauptsächlich über 
Gebühren finanziert werden. 

Es sind dies:
 	� die Wasserversorgung
 	� die Abwasserbeseitigung
 	� die Abfallbeseitigung

Diese Rechnungen müssen ausgeglichen abschliessen. Ist dies nicht der Fall, hat der Aus­
gleich über Einlagen in bzw. Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen zu erfolgen.

7101 Wasserversorgung	� Die Ausgaben übersteigen die Gebühreneinnahmen für den 
Unterhalt des Wasserversorgungsnetzes, was zu einer Ent­
nahme aus der Spezialfinanzierung «Wasser» in Höhe von 
CHF 223’342.98 führt.

7201 Abwasserbeseitigung	 �In der Spezialfinanzierung «Abwasser» resultiert eine Ent­
nahme über CHF 481’013.90. 

7301 Abfallbeseitigung	 �Die im Jahre 2015 erfolgte Rückvergütung der Kehricht­
verwertungsanlage Basel fliesst über die nächsten Jahre 
durch tiefere Gebühren kontinuierlich an die Bevölkerung 
zurück. Die dadurch resultierende Entnahme aus der Spezial­
finanzierung «Abfall» wird bewusst gesteuert und beträgt 
CHF 145’177.37.

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung stehen den Einnahmen von CHF 71’430.30 Ausgaben von  
CHF 2’596’545.33 gegenüber. Daraus errechnet sich ein Aufwandsüberschuss in Höhe von 
CHF 2’525’115.03. 

Im Jahr 2025 wurden folgende Kredite abgeschlossen, die (mit Ausnahme der Sondervor­
lagenkredite) mit der Jahresrechnung genehmigt werden.

Sondervorlagekredite

Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Datum der Genehmigung

Öffentliche Beleuchtung, 
Teil 4

1’000’597.80 1’000’000 – 597.80 12.12.2018
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Budgetkredite 

Bezeichnung
Kumulierte 
Ausgaben

Budget Abweichung

Server Verwaltung CHF	 153’798.80 CHF	 145’000 – 8’798.80 Budgetüberschreitung

Einachs-Hakenlift CHF	 72’064.25 CHF	 75’000 2’935.75 Budgetunterschreitung

Elektrotransporter CHF	 81’533.90 CHF	 80’000 – 1’533.90 Budgetüberschreitung

Quartierplan Bei der Linde CHF	203’356.85 CHF	 200’000 – 3’356.85 Budgetüberschreitung

Rahmenkredite 

Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung

Strassenunterhalt CHF	 492’305.95 CHF	 700’000 CHF	 207’694.05    

Feld- / Waldwege CHF	 128’744.40 CHF	 100’000 CHF	 – 28’744.40

Wasserversorgung CHF	 291’248.80 CHF	 550’000 CHF	 258’751.20

Abwasserbeseitigung CHF	 211’541.80 CHF	 350’000 CHF	 138’458.20

Systematische Erneuerung Drainagen CHF	 79’006.44 CHF	 250’000 CHF	 170’993.56

Der Zeitpunkt der Unterhaltsarbeiten wird durch Dritte beeinflusst. 

Fazit

Weiterhin stabile Grundlage, jedoch zunehmende strukturelle Belastungen

Die Gemeinde schliesst die Rechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2.16 Mio. 
ab und bewegt sich damit insgesamt nahe beim budgetierten Ergebnis. Trotz dieses negativen 
Abschlusses zeigt sich, dass die finanzielle Situation aktuell noch weiterhin kontrollierbar ist. 

Im Vergleich zum Vorjahr bestätigt sich jedoch eine Entwicklung. Einmalige oder ausser­
ordentliche Effekte, die in der Vergangenheit zu positiven Ergebnissen beigetragen haben, 
fallen weg oder können strukturelle Belastungen nicht mehr kompensieren. Die Ertragsseite 
bleibt weiterhin unbeständig. Insbesondere die Entwicklung der Steuereinnahmen ist wei­
terhin schwer prognostizierbar und unterliegt Schwankungen. Dies erfordert nach wie vor 
eine vorsichtige und möglichst realistische Budgetierung in diesem Bereich.

Auf der Aufwandseite verstärken sich die bereits im Vorjahr identifizierten Herausforderungen 
deutlich. Die Kosten im Gesundheits- und Pflegebereich steigen weiter markant an und  
entwickeln sich zunehmend zu einem strukturellen Treiber der Ausgaben. Auch in anderen 
Bereichen, insbesondere im Sozialwesen ist mit anhaltendem finanziellem Druck zu rechnen.

Insgesamt bestätigt die Rechnung 2025 die Einschätzung des Vorjahres. Die Gemeinde 
verfügt weiterhin über eine stabile finanzielle Ausgangslage, steht jedoch vor wachsenden 
strukturellen Herausforderungen. Diese Entwicklung verlangt eine konsequente finanz­
politische Steuerung. Für die kommenden Jahre bleibt es entscheidend, die Ausgaben­
entwicklung strikt zu priorisieren, auf neue dauerhafte Belastungen frühzeitig zu reagieren 
und die Ertragsseite vorsichtig zu planen. Eine klare und verbindliche Finanzstrategie 
gewinnt dabei weiter an Bedeutung. Nur so kann der finanzielle Handlungsspielraum lang­
fristig gesichert werden, um auch künftig flexibel auf wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen reagieren zu können.
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		  Berichterstattung der Geschäftsprüfungskommission

Gemäss § 102a, Abs. 1 des Gemeindegesetzes hat die Geschäftsprüfungskommission 
jeweils im ersten Halbjahr der Gemeindeversammlung über ihre Feststellungen zur Tätigkeit 
der Gemeindebehörden und der Gemeindeangestellten oder von Institutionen, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, Bericht zu erstatten.

		  Reglement über die Mehrwertabgabe / Beschlussfassung

Ausgangslage
Mit der beschlussreifen Zonenplanrevision werden Auf- und Umzonungen vorgenommen, 
mit denen planungsbedingte Vorteile geschaffen werden. Aufgrund des Bundesrechts sowie 
verschiedener Bundesgerichtsentscheide sind planungsbedingte Vorteile auszugleichen. Im 
Rahmen der Gemeindeautonomie kann die Gemeinde eine Mehrwertabgabe auf planungs­
bedingte Vorteile erheben. Die Erhebung einer Mehrwertabgabe auf planungsbedingte Vor­
teile durch die Zonenplanrevision setzt voraus, dass ein kommunales Reglement über die 
Mehrwertabgabe von der Gemeinde erlassen und vom Kanton genehmigt wurde. Aufgrund 
dieser Ausgangslage hat die Gemeinde Therwil ein Reglement über die Mehrwertabgabe 
erarbeitet und legt dieses nun der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vor.

Das Wichtigste in Kürze
Im Einzelnen können nachfolgende Schwerpunkte genannt werden:

 	� Aufgrund des kantonalen Gesetzes über die Planungsmehrwertabgabe werden im Regle­
ment über die Mehrwertabgabe der Gemeinde nur die gemeindespezifischen Themen 
behandelt. So richten sich die Verfügung sowie die Fälligkeit der Mehrwertabgabe usw. 
nach der kantonalen Rahmengesetzgebung. So wird beispielsweise mit einem Verkauf der 
Parzelle die Mehrwertabgabe fällig. Hingegen entsteht durch einen Erbgang keine Fälligkeit 
der Mehrwertabgabe.

 	� Das Reglement kommt bei den sogenannten planungsbedingten Vorteilen zur Anwendung. 
Dazu zählen Aufzonungen, Umzonungen, Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen. 
Einzonungen gehören auch zu den planungsbedingten Vorteilen, diese werden aber abschlie­
ssend durch das kantonale Gesetz geregelt.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2025 
der Einwohnergemeinde Therwil zu genehmigen.

Der resultierende Aufwandüberschuss von CHF 2’158’622.95 wird dem Eigen-
kapital zugewiesen, das per 31. Dezember 2025 neu CHF 10’982’279.28 beträgt.
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 	� Der Mehrwert der planungsbedingten Vorteile ermittelt sich aus der Differenz des Verkehrs­
werts des Bodenpreises unmittelbar vor und nach dem Beschluss der die Abgabepflicht 
auslösenden Planung. Beim ermittelten Mehrwert ist ein Freibetrag von CHF 30’000 abzieh­
bar. Diese Höhe des abziehbaren Freibetrags wurde vom Bundesgericht als zulässiger 
Maximalwert festgelegt.

 	� Der Abgabesatz auf den Mehrwert wird auf 30 % festgelegt. Damit kommt ein einheitlicher 
Abgabesatz zur Anwendung und alle abgabepflichtigen Planungen werden gleichbehandelt.

 	� Die von einer Mehrwertabgabe betroffenen Grundstücke erhalten in geeigneter Weise eine 
Anmerkung, welche auf die Abgabeflicht hinweist. Damit wird sichergestellt, dass die Infor­
mation der Abgabepflicht dokumentiert ist.

 	� Die Abgaben gemäss dem Reglement über die Mehrwertabgabe fliessen vollumfänglich 
der Gemeinde zu. Bei Einzonungen erhält die Gemeinde gemäss der kantonalen Gesetz­
gebung 25 % und dem Kanton stehen 75 % zu.

 	� In einem speziell dafür eingerichteten Fonds werden die Erträge aus der Mehrwertabgabe 
geäufnet. Die Verwendung der Erträge der Mehrwertabgabe richten sich nach den bundes­
rechtlichen Vorgaben.

 	� Das Reglement über den Fonds für Infrastrukturbeiträge wird vom Reglement über die 
Mehrwertabgabe nicht tangiert. Infrastrukturbeiträge bei Quartierplanungen oder Ausnahme­
überbauungen nach einheitlichem Plan können durch die Gemeinde auch weiterhin zusätz­
lich projektspezifisch ausgehandelt und vertraglich festgelegt werden. 

Fazit
Mit dem vorliegenden Reglement über die Mehrwertabgabe werden die erforderlichen 
kommunal-rechtlichen Grundlagen in Beachtung der aktuellen Rechtslage sowie der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts für die Erhebung einer Mehrwertabgabe hergestellt. 
Die Gemeinde Therwil setzt damit den Auftrag, welcher in der Kantonsverfassung festge­
legt ist, im Rahmen ihrer Gemeindeautonomie um. Damit kann die Erhebung einer Mehr­
wertabgabe für die Planungsvorteile zukünftig geltend gemacht werden.

		  Informationen zu aktuellen Themen 

Der Gemeinderat wird mündlich über einige aktuelle Themen berichten.

		  Diverses

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Reglement über die 
Mehrwertabgabe zu genehmigen. Das Reglement wird mit Datum der Genehmi-
gung des Regierungsrats des Kantons Basel-Landschaft in Kraft gesetzt.
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